
Dr. Bechs te in  (CDU/DA):

Ich möchte mich hier um Begriffe nicht streiten. Wir meinen 
damit Volkseigentum, und wir meinen damit das Eigentum, 
was durch Umwandlung in Treuhandverwaltung übergegan
gen ist. Wir meinen aber auch anderes Eigentum, was unter 
diesem Begriff zu verstehen ist.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Bitte schön.

Dr.  Förs ter  (SPD):

Glauben Sie, daß Sie Ihren Beschluß mit dem Treuhandge
setz in der gegenwärtigen Fassung realisieren können, vor al
len Dingen mit dem § 1, der diese Möglichkeit nicht vorsieht?

Dr. Bechs te in  (CDU/DA):
Ich denke, über diese Fragen sollten die Ausschüsse diskutie

ren, ich meine, daß es Wege gibt, um aus diesen Quellen eine 
Stiftung zu finanzieren.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Bitte schön.

Prof. Dr. Heuer  (PDS):
Mir ist der Absatz 2 nicht ganz klar. Der Ministerrat kann 

doch keine gesetzlichen Grundlagen schaffen, weil der Mini
sterrat keine Gesetze erlassen kann. Soll er uns also einen Ge
setzentwurf vorlegen, dann müßte das so formuliert werden. 
Gesetzliche Grundlagen kann der Ministerrat nicht schaffen, 
das ist einzig und allein unsere Aufgabe.

Dr. Bechs te in  (CDU/DA):

Natürlich, die Gesetze zu beschließen ist unsere Aufgabe. 
Aber Sie wissen, daß der Ministerrat Gesetze zur Vorlage 
bringt. Ein solches Gesetz muß z. B. ein Stiftungsgesetz sein, 
was dringend auf den Tisch der Volkskammer gehört. Das ist 
das erste. Als zweites müßte es ein Gesetz sein, das diesem An
liegen, das wir heute einbringen, entspricht.

Prof. Dr. Heuer  (PDS):

Aha, dann wäre das vielleicht etwas klarer zu formulieren.

(Unruhe im Saal)

Das ist nicht klar. Der Ministerrat kann keine gesetzlichen 
Grundlagen schaffen. Der Ministerrat kann uns Entwürfe vor
legen für die Gesetze, und die Gesetze müßten aufgeführt wer
den.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:
Danke schön. - Die Vorlage soll ja zunächst in einen Aus

schuß überwiesen werden, und insofern könnten die Anfragen 
hier Gegenstand der Beratung des Ausschusses sein. Wir schla
gen diese Drucksache ja noch nicht zur Beschlußfassung vor, 
obwohl sie eigentlich nur Absichtserklärungen und Aufträge 
enthält. Aber selbst das soll im Ausschuß nochmals geprüft 
werden. Uns liegen dazu keine Wortmeldungen vor. Ich frage 
Sie also, ob Sie bereit sind, entsprechend dem Beschlußvor- 
schlag des Präsidiums diese Drucksache Nr. 143 an den Wirt
schaftsausschuß - federführend - und an den Finanzausschuß 
sowie an den Rechtsausschuß - mitberatend - zu überweisen. 
Wer ist zunächst für diesen Vorschlag des Präsidiums? Den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist gegen 
die Überweisung? - Vier Stimmen. Wer enthält sich der 
Stimme? - Einige Stimmenthaltungen. Damit ist das mit Mehr
heit zunächst an diese Ausschüsse überwiesen. Es ist außer
dem beantragt worden, das an den Ausschuß für Umwelt, Na
turschutz, Energie, Reaktorsicherheit zu überweisen. Wer 
stimmt diesem Überweisungsvorschlag zu? Den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Das sind 
sechs Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? - Bei eini
gen Stimmenthaltungen ist auch diese Überweisung so be
schlossen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5:

Beschlußempfehlung des Haushaltsausschusses 
Beschluß der Volkskammer der DDR für eine 
weitere Regelung zur Zahlung von staatlichem 
Kindergeld 
(2. Lesung)
Drucksache Nr. 110 a)

Als Vertreter des Haushaltsausschusses bitte ich die Abgeord
nete Krehl, die Begründung vorzunehmen.

Frau Krehl ,  Berichterstatter des Haushaltsausschusses:

Herr Präsident! Werte Damen und Herren Abgeordnete! Die 
Drucksache Nr. 110 a behandelt eine Regelung zum Kindergeld. 
In der Zeit vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1990 soll in be
stimmten Fällen eine Ausgleichszahlung von 25 DM zum Kin
dergeld dazu gezahlt werden. Dieser Fall tritt ein, wenn nur ein 
Elternteil lohnsteuerpflichtiges Einkommen hat.

Was bedeutet dieser Antrag? Dieser Antrag soll gewisserma
ßen eine Gesetzeslücke in der Kindergeldregelung während der 
Übergangszeit vom 1. Juli bis 31. Dezember schließen. Für die
sen Zeitraum gilt, daß jeder Arbeitnehmer einen Kindersteuer
freibetrag von 1512 DM je Jahr erhält. Wenn beide Elternteile 
Arbeitnehmer sind, kommt einem Kind der volle Kinderfreibe
trag von 3024 DM zugute, wie das auch in der Bundesrepublik 
gilt.

Nicht ausreichend berücksichtigt sind dabei Kinder, die nur 
einen Elternteil haben, der Lohnsteuern bezahlt. Hier kann also 
nur der halbe Kinderfreibetrag in Anspruch genommen wer
den. Der Antrag in Drucksache Nr. 110 a sieht deshalb vor, die
sen Kindern einen Ausgleichszuschlag von 25 DM zu zahlen. 
Das entspricht der niedrigsten steuerlichen Wirkung, die ein 
halber Kinderfreibetrag bei einem Steuersatz von 19% haben 
würde.

Der Haushaltsausschuß ist sich bewußt, daß hier eine Geset
zeslücke geschlossen werden muß. Damit werden alle Kinder, 
was die Kindergeldregelung betrifft, vor dem Gesetz gleichge
stellt. Es handelt sich nicht um eine Kindergelderhöhung, son
der um eine zeitweilige Ausgleichszahlung, die der Übergangs
regelung bei der Besteuerung von Arbeitnehmern entspre
chend Drucksache Nr. 45 geschuldet ist. Die Haushaltsmittel 
dafür sind im Prinzip vorhanden, da ein höheres Lohnsteuer
aufkommen wirksam wird. Es kommt ja nur der halbe Kinder
steuerfreibetrag zur Wirkung. Das erhöhte Kindergeld wird auf. 
Antrag gewährt.

Der Finanzausschuß und der Ausschuß Familie und Frauen 
haben den Antrag in ihren Aussprachen befürwortet.

Der Haushaltsausschuß empfiehlt die Annahme des Antra
ges auf Drucksache Nr. 110 a.

Des weiteren möchte ich hier ein Minderheitenvotum der 
CDU aus dem Haushaltsausschuß bekanntgeben. Die CDU ist 
im Haushaltsausschuß der Meinung gewesen, daß die Zahlung 
dieses Zuschlages an sozial Bedürftige, abhängig vom Einkom
men der Eltern sein sollte.

(Vereinzelt Beifall bei SPD und PDS)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Meine Damen und Herren! Zu diesem Tages
ordnungspunkt liegt uns keine Wortmeldung vor, wie das bei 2. 
Lesungen durch den im Ausschuß erzielten Konsens des öfte
ren der Fall ist. Wir können also über diese Vorlage abstimmen. 
Ich frage Sie, wer der Regelung zur Zahlung von staatlichem 
Kindergeld, wie es in Drucksache Nr. 110 a verzeichnet ist, 
seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke schön. Wer ist dagegen? - Das sind 6 Gegenstimmen. 
Wer enthält sich der Stimme? - Einige Enthaltungen und 6 Ge
genstimmen, damit ist die Vorlage mit Mehrheit beschlossen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6:

Beschlußempfehlung des Haushaltsausschusses 
Beschluß der Volkskammer der DDR zur Renten
angleichung
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